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Rechtssatz

Auch dann, wenn die Einwendungen eines Nachbarn teilweise unzulässig sind, ist seine Berufung im

Baubewilligungsverfahren nicht teilweise als unzulässig zurückzuweisen. Liefert der Bescheid jedoch eine sachliche

Begründung, so ist das Wort "Zurückweisung" nur als Vergreifen im Ausdruck zu werten (Hinweis E 28.6.1978, 847/77

und E 13.9.1983, 0112/80). Der Umstand, daß die Berufungsbehörde zwischen einer Zurückweisung eines Teiles der

Berufung und einer Abweisung eines anderen Teiles der Berufung unterschieden hat, läßt auch durch den

offensichtlich irrtümlichen Gebrauch des Wortes "Zurückweisung" erkennen.
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